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BFH-Leitsatz-Entscheidungen 
 

1. "Passive Entstrickung" aufgrund Inkrafttretens eines neuen Abkommens zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung 
Urteil vom 19.11.2025, Az: I R 41/22  

2. "Passive Entstrickung" aufgrund Inkrafttretens eines neuen Abkommens zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung 
Urteil vom 19.11.2025, Az: I R 6/23  

3. Kein Gewerbeertrag einer GmbH aus Veräußerung ihres Mitunternehmeran-
teils an Projektgesellschaft 
Urteil vom 11.12.2025, Az: III R 38/22  

4. Umsatzsteuer: Ortsbestimmung beim Bezug sonstiger Leistungen im Verhält-
nis von Stammhaus und Betriebsstätte 
Urteil vom 04.12.2025, Az: V R 37/23  

5. Lohnsteuer: Kein Arbeitslohn durch Auszahlungen aus Defined Contribution 
Pension Scheme der NATO 
Urteil vom 22.01.2026, Az: VI R 24/23  

 
 
Urteile und Beschlüsse:

1. "Passive Entstrickung" aufgrund Inkrafttretens eines neuen Abkommens zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung 
Urteil vom 19.11.2025, Az: I R 41/22 
1. Der Ausschluss oder die Beschränkung des Besteuerungsrechts der Bundesrepublik 
Deutschland im Sinne von § 4 Abs. 1 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes (EStG) 
kann auch infolge einer Änderung der Rechtslage, zum Beispiel aufgrund des Inkraft-
tretens eines neuen Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung, eintreten 
(Bestätigung des Schreibens des Bundesministeriums der Finanzen --BMF-- vom 
26.10.2018, BStBl I 2018, 1104). 
 
2. Die Rechtsfolge des § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG tritt in der letzten juristischen Sekunde 
ein, bevor der Ausschluss oder die Beschränkung des Besteuerungsrechts wirksam 
wird (entgegen BMF-Schreiben vom 26.10.2018, BStBl I 2018, 1104). 
 

  
2. "Passive Entstrickung" aufgrund Inkrafttretens eines neuen Abkommens zur 

Vermeidung der Doppelbesteuerung 
Urteil vom 19.11.2025, Az: I R 6/23 
1. Ein zur Besteuerung eines fiktiven Veräußerungsgewinns führender Ausschluss des 
Besteuerungsrechts der Bundesrepublik Deutschland (Deutschland) hinsichtlich des 
Gewinns aus der Veräußerung oder der Nutzung eines Wirtschaftsguts gemäß § 12 
Abs. 1 Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) aufgrund des Inkrafttretens eines 
neuen Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (DBA) --sogenannte pas-
sive Entstrickung-- setzt voraus, dass Deutschland in der Zeit vor Anwendbarkeit des 
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neuen DBA das Besteuerungsrecht innehatte. 
 
2. Für Gewinne in Deutschland ansässiger Personen aus der Veräußerung von in Aust-
ralien belegenen Immobilien hatte Deutschland bereits auf der Grundlage des bis zum 
31.12.2016 geltenden DBA-Australien 1972 kein Besteuerungsrecht, weil Art. 6 DBA-
Australien 1972 neben den laufenden Einkünften aus unbeweglichem Vermögen auch 
die Einkünfte aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen erfasst hat. Das In-
krafttreten des Art. 13 Abs. 1 DBA-Australien 2015 zum 01.01.2017 kann folglich 
nicht zu einer passiven Entstrickung geführt haben. 
 
3. Die Rechtsfolge des § 12 Abs. 1 Satz 1 KStG tritt in der letzten juristischen Se-
kunde ein, bevor der Ausschluss oder die Beschränkung des Besteuerungsrechts wirk-
sam wird (entgegen Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 26.10.2018, 
BStBl I 2018, 1104). 
 

  
3. Kein Gewerbeertrag einer GmbH aus Veräußerung ihres Mitunternehmeranteils 

an Projektgesellschaft 
Urteil vom 11.12.2025, Az: III R 38/22 
1. Der Gewinn aus der Veräußerung eines Mitunternehmeranteils durch eine Kapital-
gesellschaft unterliegt bei dieser grundsätzlich nicht der Gewerbesteuer. 
 
2. Dies gilt auch bei der Veräußerung des Mitunternehmeranteils an einer Projektge-
sellschaft in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG, deren sachliche Gewerbesteuer-
pflicht noch nicht begonnen hat. 
 

  
4. Umsatzsteuer: Ortsbestimmung beim Bezug sonstiger Leistungen im Verhältnis 

von Stammhaus und Betriebsstätte 
Urteil vom 04.12.2025, Az: V R 37/23 
Der Ort einer § 3a Abs. 2 UStG unterliegenden Werbeleistung befindet sich nicht im 
Inland, wenn diese zwar von einem inländischen Verbindungsbüro des Leistungsemp-
fängers mit Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit in einem Drittland in Auftrag gegeben 
wird, aber nicht für den Bedarf dieses inländischen Verbindungsbüros, sondern für die 
wirtschaftliche Tätigkeit am Sitz des Leistungsempfängers im Drittland erbracht und 
verwendet wird. 
 

  
5. Lohnsteuer: Kein Arbeitslohn durch Auszahlungen aus Defined Contribution 

Pension Scheme der NATO 
Urteil vom 22.01.2026, Az: VI R 24/23 
Die Auszahlung des angesparten Guthabens aus dem Defined Contribution Pension 
Scheme der NATO führt nicht zu Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit. Insoweit 
liegt lediglich eine nichtsteuerbare Vermögensumschichtung vor. 
  

 

 


